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1 Grundlagen 

1.1 Planbeschreibung und Veranlassung 

In der Stadt Bad Oldesloe ist im Ortsteil Blumendorf die Erweiterung der Biogasanlage geplant. Hierfür 
befindet sich der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 130 „Erweiterung der Biogasanlage“ in der Aufstellung.  

Der Geltungsbereich der B-Planänderung umfasst rund 61.400 m². Das Gelände wird aktuell landwirt-
schaftlich genutzt. Unterhalb der Oberfläche befinden sind auf der gesamten Fläche horizontale Feld-
drainagen. Diese werden im Zuge der Baumaßnahmen zurückgebaut. Ebenfalls vorhanden ist eine 
Windkraftanlage, die vor Baubeginn inkl. Fundament zurückgebaut wird. In den Geltungsbereich des 
B-Planes ist die Bestandsstraße enthalten, die mit Schotter befestigt ist und über Quergefälle in den 
straßenbegleitenden Graben entwässert. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Lage des Plangebietes.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes 
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1.2 Aufgabenstellung 

Das Ingenieurbüro Reyes Ozuna ist im Zuge der B-Planaufstellung, gemäß Erlass des Landes Schleswig 
– Holstein vom 10.10.2019 mit der Anwendung und dem Nachweis der „Wasserrechtlichen Anforde-
rungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbe-
wirtschaftung“ (kurz A-RW 1) beauftragt. 

1.3 Boden- und Grundwasserverhältnisse 

Für das südlich angrenzende Plangebiet, auf der sich eine bestehenden Biogasanlage befindet, wurden 
im Dezember 2006 und im Mai 2018 durch das Büro ERWATEC Ingenieurgesellschaft für Baugrund und 
Altlastenuntersuchung mbH Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Im Zuge dieser Untersuchungen 
wurde der Untergrund durch jeweils 27 und 4 Kleinbohrungen bis in eine Tiefe von 6,00 m abgeteuft.  

Im Mai 2026 wurden Bodenproben im Plangebiet des B-Plan Nr. 130 entnommen. Diese liegen zum 
Zeitpunkt der Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz nicht vor. 

1.4 Baugrundaufbau 

Gemäß den vorliegenden Schichtenprofilen der Bodenproben geht hervor, dass der Schichtenaufbau 
in allen Bodenprofilen vergleichbar ist. Unterhalb der ca. 0,70-1,00 m mächtigen Mutterbodenschicht 
steht in unterschiedlichen Mächtigkeiten Geschiebelehm an. Darunter schließt sich meist bis zur End-
teufe Geschiebelehm an.  

1.4.1 Grundwasserverhältnisse 

Der Baugrundaufschluss aus dem Jahr 2006 hat Grundwasserstände zwischen 0,50 m bis 4,90 m un-
terhalb der Geländeoberkante festgestellt. Der Baugrundaufschluss aus dem Jahr 2018 hat kein Grund- 
oder Schichtenwasser angetroffen. 

Auffällig ist, dass der Grundwasserspiegel im nördlichen Bereich der Bestandsbebauung im Vergleich 
zum südlichen Bereich stark abfällt. Berücksichtigt man hierbei noch den weiteren Geländeanstieg zum 
Plangebiet von ca. 8,00 m, wirkt sich dies insgesamt positiv auf eine mögliche Versickerung aus.  
Bodenprofile aus dem Plangebiet liegen jedoch zur genaueren Beurteilung noch nicht vor. 

1.4.2 Versickerung 

Für die planmäßige Versickerung von Niederschlagswasser werden in der DWA-A 138-1 spezielle Be-
dingungen genannt. Hierbei bestehen insbesondere folgende Forderungen: 

 Durchlässigkeit der anstehenden Böden im Bereich zwischen 1 x10-3 bis 1 x10-6 m/s 

 Ausreichender Mindestabstand zwischen Versickerungselement und höchstem Grundwasser-
stand (HGW; a ~ 1 ,0 m) 

 Ausreichender Abstand zu Kellern und anderen baulichen Anlagen 
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Gemäß den vorliegenden Bodengutachten ist eine Versickerung zumindest im Bestandsgebiet nicht 
möglich. Wie sich dies im Plangebiet mit einer 8,00 m höheren Geländeoberkante verhält, kann erst 
nach Vorlage des Bodengutachtens beurteilt werden. Die Niederschlagswasserbehanlung sieht vor, 
dass das Niederschlagswasser oberflächig über das östliche Grabensystem in die Regenrückhaltung 
geleitet wird. Von dort aus wird es mit einem Drosselabfluss in das Regenrückhaltebecken der beste-
henden Anlage geleitet. Durch die offene Wasserführung sowie die offene Rückhaltung ist davon aus-
zugehen, dass zusätzlich Verdunstungs- und Versickerungseffekte auftreten, die im standardisierten 
Berechnungsverfahren der A-RW 1 und auch der Entwässerungsplanung rechnerisch nicht vollständig 
berücksichtigt werden können. 
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2 Regenwasserableitung 

2.1 Derzeitige Regenentwässerung 

Das Gelände wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Unterhalb der Oberfläche befinden sind auf der 
gesamten Fläche horizontale Felddrainagen. Diese entwässern das Gebiet vollflächig. 

3 Bewertung nach Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang 
mit Regenwasser in Schleswig-Holstein - Teil 1: Mengenbewirt-
schaftung (A-RW 1)  

3.1 Allgemeines 

Der Nachweis beinhaltet die Gegenüberstellung des natürlichen Wasserhaushaltes auf der Ursprungs-
fläche des B-Planes mit dem veränderten Wasserhaushalt auf der zukünftig nach B- Plan genutzten 
Fläche einschließlich der Bewertung und Auflistung möglicher Kompensationsmaßnahmen. 

Als Wasserhaushalt im Sinne des A-RW 1 wird der Verbleib des Regenwassers auf einer Fläche verstan-
den. Dieser teilt sich in drei Bereiche: 

a: Abfluss von Flächen (Anteil der abflusswirksamen Flächen) 

g: Neubildung des Grundwassers = Versickerung (Anteil der versickerungswirksamen Flächen) 

v: Verdunstung (Anteil der verdunstungswirksamen Flächen) 

Diese drei Parameter a-g-v sind nach vorgegebener Verteilung, abhängig von der Art der gewählten 
Befestigung einer Fläche, anzuwenden. 

Basis für die Berechnung ist die Ursprungsfläche des gesamten B-Plangebietes. Dabei ist es unerheb-
lich, ob in diesem Bereich bereits veränderte (bebaute oder befestigte) Flächen existieren. Auch diese 
Flächen sind im Nachweis als „verändert“ mit aufzuführen. Die Werte für die a-g-v-Parameter der un-
veränderten Fläche als Grundlage der Bewertung werden durch die Einteilung des Landes in verschie-
dene Teilflächen vorgegeben. Blumendorf liegt in der Teilfläche H-10 Stormarn (Ost) im Naturraum 
Hügelland. Folgende prozentuale Aufteilung ist daher anzuwenden: 

a (Abfluss) 3,80%, g (Versickerung) 35,6%, v (Verdunstung) 60,6% 

Veränderungen im Verhältnis dieser Werte führen zur Bewertung, ob und wie stark der natürliche 
Wasserhalt durch die Realisierung des B-Planes geschädigt wird. 
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3.2 Flächenberechnung 

Da es sich bei dem B-Plan Nr. 130 „Erweiterung der Biogasanlage“ um einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan handelt und dieser auf einem spezifischen Bauvorhaben basiert, ist es fachlich sinnvoll, 
die tatsächliche, detaillierte Planung als Grundlage zu nehmen, anstatt nur mit theoretischen Maxi-
malwerten zu arbeiten. 

Bei der Betrachtung des potenziell naturnahen Wasserhaushaltes, sprich dem Urzustand wird in die-
sem Fall gemäß A-RW 1 Berechnung die vorhandene Schädigung nicht berücksichtigt. Diese liegt in 
Form einer zurückzubauenden Windkraftanlage und einer vorhandenen Fahrbahn, die erhalten bleibt, 
vor. Die vorhandene Felddrainage, die maßgeblich die Versickerungs- und Abflusskomponente negativ 
beeinflusst, wird nicht berücksichtigt. 

Für die Ermittlung des veränderten Wasserhaushaltes ist als erster Schritt die Berechnung der im  
B-Plangebiet geplanten Versiegelungsarten erforderlich.  

Diese Versiegelungsarten sind im Erlass mit den entsprechenden Werten der a-g-v-Parameter vorge-
geben. 

Bei der Flächenberechnung werden im B-Plan Nr. 130 „Erweiterung der Biogasanlage“ folgende Ver-
siegelungen berücksichtigt: 

- Heizzentrale – Einstufung als „Steildach“ 

- Foliengasspeicher – Einstufung als „Steildach“ 

- Warmwasser-Pufferspeicher – Einstufung als „Steildach“ 

- Übergabestation – Einstufung als „Steildach“ 

- Vorhandene Fahrbahn – Einstufung als „wassergebundene Deckschicht“ 

- Fahrwege unbefestigt – Einstufung als „wassergebundene Deckschicht“ 

- Fahrwege mit Asphalt – Einstufung als „Asphalt/Beton“. 

Das Konzept sieht derzeit vor, das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen über Bodenver-
besserungen einer dezentralen Versickerung zuzuführen, sofern die Ergebnisse des noch ausstehen-
den Baugrundgutachtens dies zulassen. Die unbefestigten Fahrwege sind mittels Schotterrasen befes-
tigt. Dieser ist luft- und wasserdurchlässig, kann in der Wasserhaushaltsbilanz jedoch nicht mit seinen 
realen a-g-v-Parameter richtig berücksichtig werden. 

Das Niederschlagswasser von den asphaltierten Fahrwegen wird mittels Quergefälle in Mulden gelei-
tet, wo es versickert und über Rigolenrohre in ein Regenrückhaltebecken in Erdbauweise geleitet wird. 
Wodurch eine Vorbehandlung bzw. Reinigung des Niederschlagswassers erfolgt. Die Ableitung erfolgt, 
bis auf die Rigolenrohre, offen, was die Verdunstung zusätzlich fördert. 
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3.3 Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz

Zur Berechnung wird das vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellte Berechnungsprogramm 
benutzt. Nach Eingabe der Ursprungsdaten der unveränderten Fläche können die Daten der veränder­

ten Flächen mit Auswahl der vorgesehenen Versiegelungsart eingegeben werden. Als dritter Schritt ist 
es bereits in dieser Phase der Berechnungen möglich „Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenab­
flüssen" auszuwählen, um den Anteil der abflusswirksamen Flächen weiter zu vermindern.

Anschließend erfolgt die Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz im Programm. Für den B-Plan Nr. 130 
„Erweiterung der Biogasanlage" der Stadt Bad Oldesloe lautet das Ergebnis: Es liegt eine

„deutliche Schädigung des Wasserhaushalts"

vor (siehe Berechnung in der Anlage). Die Formulierungen sind vom Erlass vorgegeben und sind als 
eine Zustandsfeststellung in der Abstufung „weitestgehend natürlicher Wasserhaushalt", „deutliche 
Schädigung des Wasserhaushaltes" und "extreme Schädigung des Wasserhaushaltes" zu verstehen.

3.4 Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz

Im Rahmen der bisherigen Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde wurde signalisiert, dass auf 
Grundlage der aktuellen Planung zunächst keine weitergehenden Nachweisverfahren erforderlich er­
scheinen. Dies begründet sich darin, dass die Schädigung nicht durch den erhöhten Abfluss hervorge­
rufen wird, sondern die die Parameter Versickerung und Verdunstung. Hier besteht die Besonderheit, 
dass die Schädigung des Parameters Versickerung darin besteht, dass die aktuell geplante Nieder­
schlagswasserbehandlung den zulässigen Maximalwertleicht übersteigt. Also mehr versickert wird. 
Dieser Anteil wird als unschädlich betrachtet, da dieser Anteil bei nur ca. 260 m2 Überschreitung liegt. 

Die Verdunstungkomponente hingegen ist gemäß Rechnung deutlich unterhalb des zulässigen Mini­
malwertes. Durch die geplante oberflächige Ableitung des Regenwassers über die Verkehrsflächen, die 

offene Speicherung in dem Regenrückhaltebecken, der gedrosselten Ableitung über ein offenes Gra­
bensystem, werden umfangreiche Maßnahmen zur Förderung der Verdunstung umgesetzt.

Demzufolge ist davon auszugehen, dass die geplanten Regenwasserbehandlungsmaßnahmen die 
deutliche Schädigung des Wasserhaushaltes kompensieren und somit geeignet sind, die wasserwirt­
schaftlichen Auswirkungen der geplanten Bebauung deutlich zu reduzieren.

Aufgestellt: Oersctörf,,1^05.2026

Stephan Reyes Oz

Ingenieurbüro Reyes Ozuna
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Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz, Version V0.01
Druckdatum: 12.05.2026 10:57:50

Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung)

Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Name Bebauungsplan: B-Plan 130 "Erweiterung der Biogasanlage"

Naturraum: Hügelland

Landkreis / Region: Stormarn / Stormarn Ost (H-10)

Potentiell naturnaher Wasserhaushalt der Gesamtfläche des Bebauungsgebiets (Referenzfläche)

Gesamtfläche: 6,140 ha
a1-g1-v1-Werte:

Abfluss(a1) Versickerung (g1) Verdunstung (v1)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

3,80 0,233 35,60 2,186 60,60 3,721

Einführung eines neuen Flächentyps (Versiegelungsart) bzw. einer neuen Maßnahme für den abflussbildenden Anteil 
(sofern im A-RW 1 nicht enthalten)

Anzahl der neu eingeführten Flächentypen: 0

Anzahl der neu eingeführten Maßnahmen: 0

Die im Berechnungsprogramm vorhandenen a2-g2-v2-Werte und a3-g3-v3-Werte wurden, mit Ausnahme der Werte für Straßen
mit 80 % Baumüberdeckung, per Langzeit-Kontinuums-Simulation ermittelt. Die a-g-v-Werte für die neu angelegten Flächen und
Maßnahmen müssen erläutert werden und sind mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen.

                               1 / 3



Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz, Version V0.01
Druckdatum: 12.05.2026 10:57:50

Bildung von Teilgebieten

Anzahl der Teileinzugsgebiete: 1

Teilgebiet 1: Plangebiet

Fläche: 6,140 ha

Teilfläche [ha] Maßnahme für den abflussbildenden Anteil

Steildach (Heizzentrale) 0,225 Flächenversickerung

Steildach (Foliengasspeicher 1+ 2) 0,612 Flächenversickerung

Steildach (Warmwasser-Pufferspeicher) 0,105 Flächenversickerung

Steildach (Übergabestation) 0,031 Flächenversickerung

wassergebundene Deckschicht (Vorhandene Fahrbahn) 0,298 Mulden-/Beckenversickerung

wassergebundene Deckschicht (Fahrwege unbefestigt) 0,671 RHB (Erdbauweise)

Asphalt, Beton (Fahrwege befestigt) 0,174 Mulden-Rigolen-System

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

Potentiell naturnaher
Referenzzustand
(Vergleichsfläche)

3,80 0,153 35,60 1,433 60,60 2,439

Summe veränderter Zustand 8,57 0,526 41,02 2,519 50,44 3,097

Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 4,77 0,373 5,42 1,086 -10,16 0,658

Der Wasserhaushalt des Teilgebietes Plangebiet ist deutlich geschädigt (Fall 2).

                               2 / 3



Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz, Version V0.01
Druckdatum: 12.05.2026 10:57:50

Bewertung des gesamten Bebauungsgebietes (Zusammenfassung aller Teilgebiete)

Gesamtfläche: 6,140 ha

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]
Potentiell naturnaher 
Referenzzustand 
(Vergleichsfläche)

3,80 0,233 35,60 2,186 60,60 3,721

Summe veränderter Zustand 8,57 0,526 41,03 2,519 50,44 3,097

Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 4,77 0,293 5,43 0,333 -10,16 -0,624

Zulässige Veränderung
Fall 1: < +/-5% Ja Nein Nein

Fall 2: >= +/-5% bis < +/-15% Nein Ja Ja

Fall 3: >= +/-15% Nein Nein Nein

Die Berechnungen gemäß den wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein (A-RW 
1) für das Bebauungsgebiet B-Plan 130 "Erweiterung der Biogasanlage" ergeben einen deutlich geschädigten Wasserhaushalt. 
Dies gilt es zu vermeiden!

Das Bebauungsgebiet ist dem Fall 2 zuzuordnen.

Abfluss- 
wirksamer 
Flächenanteil

Versickerungs­
wirksamer
F1ächenantei1

Verdunstungs­
wirksamer
F1ächenantei1

Berechnung erstellt von:
Ingenieurbüro Reyes Ozuna, E-Mail: info@ingenieurbuero-reyesozuna.de

Ort und Datum Unterschrift

3/3

mailto:info@ingenieurbuero-reyesozuna.de
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